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BGV 

 

Zusammenfassung 

 
Der vorliegende Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (sog. „Solvency and Financial 
Condition Report“, SFCR) basiert auf den Vorschriften aus der europäischen Richtlinie 
2009/138/EG zur Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätig-
keit (Solvency II-Richtlinie). Er ist an Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigte gerichtet. 
 
Auf Basis der in diesem Bericht dargestellten Informationen und Verfahren wird die Risikolage 
des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands (BGV) als sicher eingeschätzt. Die Eigen-
mittel übersteigen das nach dem Standardrisikomodell notwendige Risikokapital um das ca. 3,8-
Fache, die Bedeckungsquote beträgt 381%. Die Bedeckungsquote des Mindestsolvenzkapitals 
beträgt 1523%. Die interne Überprüfung des Governance-Systems durch den Vorstand hat er-
geben, dass das Governance-System des BGV angemessen und wirksam ist. 
 
Die Geschäftstätigkeit des BGV hat sich im Berichtszeitraum 2016 nicht wesentlich verändert. 
Der Geschäftsbereich ist die Schaden- und Unfallversicherung. Das Geschäftsgebiet des BGV 
erstreckt sich auf die ehemaligen Regierungsbezirke Nord- und Südbaden in ihren Grenzen vom 
31. Dezember 1972. Gründungszweck und Geschäftstätigkeit stellt die Versicherung von kom-
munalen Risiken dar. 
 
Das Governancesystem wurde in 2016 an die Anforderungen aus Solvency II weiter angepasst. 
Wesentliche unternehmensteuerungsrelevante Aufgaben, wie die Verabschiedung der Sol-
vency II-relevanten Governance-Leitlinien und die engere Verknüpfung von Geschäftsstrategie, 
Teilstrategien sowie Unternehmensplanung, werden in regelmäßig stattfindenden Strategie- 
und Risikositzungen des Gesamtvorstandes gebündelt. 
 
Das Risikoprofil des BGV hat sich nicht wesentlich verändert. Das Hauptrisiko des BGV stellt 
das Marktpreisrisiko dar. Die Kapitalanlagestrategie ist auf eine Risikobegrenzung bedacht. 
Dies wurde auch bei der Verbreiterung des Anlagespektrums mit dem Ziel der verbesserten 
Diversifikation und der Erzielung eines Kapitalanlageergebnisses oberhalb der Inflationsrate in 
2016 beachtet. Durch das Business Continuity Management und den weiteren Ausbau der IT-
Sicherheit soll das ständig sich verändernde operationelle Risiko begrenzt bleiben. 
 
Bei der Bewertung für Solvabilitätszwecke wurden die jeweiligen Vorgaben angewendet und 
marktübliche Verfahren genutzt. Die Bewertung der Versicherungstechnik und die Risikoquanti-

fizierungen wurden von der versicherungsmathematischen Funktion koordiniert. Die Berech-
nungen wurden auf Basis des geltenden Standardrisikomodells und der aktuellen Interpretatio-
nen mit einer gängigen Softwareunterstützung durchgeführt. 
 
Das Kapitalmanagement und die Sicherstellung der Mindestkapitalanforderungen werden mit 
Hilfe einer auf der Unternehmensplanung basierenden Solvenzkapitalbedarfsplanung gesteuert. 
Kern der Eigenmittelstrategie stellt der selbständige Aufbau von Eigenmitteln aus Erträgen dar. 
Mit Ausnahme der Beitragsrückerstattungen an die Mitglieder und Versicherungskunden wer-
den keine Ausschüttungen vorgenommen, die den BGV verlassen. Die Erfüllung der Solvenzan-
forderungen über den Planungshorizont wird als ausreichend gesichert eingeschätzt. 
 
Die Anforderungen aus den BaFin-Hinweisen zum Solvency-II-Berichtswesen vom 29.03.2017 
konnten nicht berücksichtigt werden, da die Änderungen für eine Umsetzung zu spät kamen. 
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A. Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis 

 
A.1. Geschäftstätigkeit 

Der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband wurde am 27. März 1923 als Selbsthilfeorga-
nisation von acht badischen Städten in Mannheim gegründet. Seit 1924 ist der Sitz des Verban-
des in Karlsruhe. Der BGV ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach dem Gesetz über 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16. September 1974. Das Geschäftsgebiet umfasst die 
ehemaligen Regierungsbezirke Nord- und Südbaden in ihren Grenzen vom 31. Dezember 1972. 
Der BGV betreibt für seine Mitglieder nach dem von der Fachaufsichtsbehörde genehmigten 
Geschäftsplan Versicherungen in der Schaden- und Unfallversicherung. Der Geschäftsbereich 
des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands ist somit die Schaden- und Unfallversiche-
rung.  
 
Der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband hält Beteiligungen an Versicherungsunter-
nehmen. Der Anteil des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbandes am gezeichneten 
Kapital der BGV-Versicherung AG (BGV AG) beträgt 99,7 Prozent. Die übrigen Anteile werden 
von ehemaligen Mitgliedern des Verbandes gehalten. Zwischen der BGV AG und dem BGV 
wurden ein Funktionsausgliederungsvertrag sowie ein Dienstleistungsvertrag geschlossen. Die 
BGV-Versicherung Aktiengesellschaft wurde am 16. Juli 2009 als Tochterunternehmen des 
Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbandes mit Sitz in Karlsruhe gegründet und die Auf-
nahme der Geschäftstätigkeit erfolgte zum 1. Januar 2010. Das gezeichnete Kapital beträgt 78,4 
Mio. EUR und ist voll eingezahlt. Zum Stichtag 1.1.2016 wurde eine Umwandlung der Badischen 
Allgemeinen Versicherung AG (BadAllg) im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme nach 
den Bestimmungen der § 2 Nr.1, 4ff. und 60ff. des UmwG auf die BGV-Versicherung AG vorge-
nommen. 
 
Die BRV wurde als Tochtergesellschaft des Badischen Gemeinde- Versicherungs-Verbandes 
im Jahr 1996 gegründet. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 3,5 Mio. Euro und ist 
voll eingezahlt. Alleiniger Aktionär der Gesellschaft ist der Badische Gemeinde-Versicherungs-
Verband. Aufgrund der mehrheitlichen Beteiligung im Sinne von § 16 AktG wurde die BRV erst-
mals im Geschäftsjahr 1996 in den Konzernabschluss einbezogen. Die BRV gilt gegenüber dem 
BGV als verbundenes Unternehmen gemäß § 271 Abs. 2 HGB.  
 
Die BGV Immobilien Verwaltung GmbH wurde als Tochterunternehmen des Badischen Gemein-
de-Versicherungs-Verbandes, Karlsruhe, am 4. Mai 2009 gegründet. Gegenstand des Unter-
nehmens ist die Übernahme der Stellung als persönlich haftender Gesellschafter samt Ge-

schäftsführung und Vertretung der BGV Immobilien GmbH & Co. KG und die Verwaltung des 
Vermögens. 
Die BGV Immobilien GmbH & Co. KG wurde ebenfalls am 4. Mai 2009 als Tochterunternehmen 
des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbandes, Karlsruhe, gegründet. Zweck der Gesell-
schaft ist der Erwerb, die Bebauung, der Umbau und die Verwaltung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten. Hierzu wurde der vom BGV gehaltene Grundbesitz im Geschäfts-
jahr 2009 an die BGV Immobilien GmbH & Co. KG übertragen. 
 
Im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs bestehen vielfältige geschäftliche Beziehun-
gen zu nahe stehenden Unternehmen des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbandes. 
Diese Beziehungen werden zu marktüblichen Konditionen abgewickelt. Insbesondere die ge-
schäftlichen Beziehungen zu verbundenen Versicherungsunternehmen sind hier zu nennen. 
Deren Konditionen sind nach Einschätzung des Vorstands angemessen. 
 
Die Rechtsaufsicht erfolgt durch das Innenministerium Baden-Württemberg, Willy-Brandt-
Straße 41, 70173 Stuttgart (Dr. Michael Pope, Leitender Ministerialrat, Ständiger Beauftragter 
des Ministeriums; Volker Jochimsen, Ministerialdirigent, Stellvertreter). 
 
Die Fachaufsicht wird für den BGV durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108 in 53117 Bonn wahrgenommen. Der externe 
Wirtschaftsprüfer des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbandes ist die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft KPMG AG, Theodor-Heuss-Str. 5, 70174 Stuttgart. 
 
Der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband zeichnet ausschließlich in Deutschland 
Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft. und betreibt dabei folgende Versicherungs-
zweiggruppen und Versicherungszweige im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft: 

• Unfallversicherung 
• Haftpflichtversicherung 
• Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
• Sonstige Kraftfahrtversicherung 
• Feuer- und Sachversicherung 
• Sonstige Versicherungen 

 
Die Gesellschaft betreibt ausschließlich das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschäft.  
 
Bis zur Erstellung des Berichts gab es beim BGV keine wesentlichen Geschäftsvorfälle oder 
besonderen Ereignisse, die sich erheblich auf das Unternehmen ausgewirkt haben. Bis zum 
Zeitpunkt der Verabschiedung dieses Berichtes durch den Vorstand sind keine Risiken bekannt, 
die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. 
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A.2. Versicherungstechnische Leistung 

Im kommunalen Versicherungsmarkt hat der BGV als Schaden- und Unfallversicherer 141.511 
Verträge (i. V. 139.426) in seinem Versicherungsbestand. Das Gesamtbeitragsvolumen beträgt 
55,9 Mio. EUR (i. V. 53,0 Mio. EUR) und beinhaltet ausschließlich das selbst abgeschlossene 
Versicherungsgeschäft. Hiervon entfallen auf die Haftpflichtversicherung 16,5 Mio. EUR (i. V. 
15,5 Mio. EUR), auf die Kraftfahrtversicherung 8,2 Mio. EUR (i. V. 7,7 Mio. EUR), auf die Feuer-
versicherung 6,9 Mio. EUR (i. V. 6,7 Mio. EUR) und auf die Technischen Versicherungen 7,0 Mio. 
EUR (i. V. 6,8 Mio. EUR), welche die vier beitragsstärksten Versicherungszweige darstellen. 
 
Die Bruttoaufwendungen für Geschäftsjahresschäden betrugen im Berichtsjahr 40,7 Mio. EUR 

(i. V. 39,4 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung eines geringen negativen Abwicklungsergebnisses 

der Vorjahresschäden betrugen die gesamten Aufwendungen für Versicherungsfälle 40,9 Mio. 

EUR (i. V. 33,2 Mio. EUR), was insbesondere auf einen gestiegenen Schadenbedarf in der Haft-

pflichtversicherung zurückzuführen ist. 

 

Als gemeldete Geschäftsjahresschäden wurden im Berichtsjahr 11.312 nach 11.065 im Vorjahr 
registriert. Die Brutto-Geschäftsjahresschadenquote lag im Geschäftsjahr 2016 bei 72,8 % nach 
74,2 % im Vorjahr. 
 
Die Bruttoaufwendungen für den Versicherungsbetrieb erreichten ein Volumen von 8,5 Mio. 

EUR (i. V. 8,3 Mio. EUR). In Relation zu den verdienten Brutto-Beiträgen ergab sich somit eine 

Brutto-Betriebskostenquote von 15,2 %, die wiederum leicht unter dem Vorjahr liegt (i. V. 15,7 

%). 

 
Durch die insgesamt positive Geschäftsentwicklung des BGV war es auch im Berichtsjahr 2016 
wieder möglich, Beitragsrückerstattungen für unsere Mitglieder in einem beachtlichen Volu-
men vorzusehen. 
 
Nach Beteiligung der Rückversicherer am Bruttoergebnis betrug das versicherungstechnische 
Nettoergebnis vor Veränderung der Schwankungsrückstellung -1,2 Mio. EUR (i. V. 4,0 Mio. 
EUR). 
 
Nach einer Entnahme aus der Schwankungsrückstellung in Höhe von 4,7 Mio. EUR (i. V. 1,4 Mio. 
EUR Zuführung) schloss die versicherungstechnische Rechnung mit einem Gewinn in Höhe von 
3,5 Mio. EUR, nach 2,6 Mio. EUR im Vorjahr. 
 
 

A.3. Anlageergebnis 

Der Bestand an Kapitalanlagen stieg von 314,5 Mio. EUR um 13,9 Mio. EUR bzw. 4,4 % auf 328,4 
Mio. EUR. 
 
Die Brutto-Neuanlagen des Geschäftsjahres betrugen 91,9 Mio. EUR. Davon entfielen 1,5 Mio. 
EUR auf Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, 15,0 Mio. 
EUR auf Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere, 11,7 Mio. EUR auf Sonstige Ausleihungen sowie 63,7 Mio. EUR auf Einlagen bei 
Kreditinstituten. 
 
Die Erträge aus Kapitalanlagen belaufen sich im Geschäftsjahr auf 5,5 Mio. EUR und das Netto-
ergebnis aus Kapitalanlagen beträgt 4,0 Mio. EUR (i. V. 3,8 Mio. EUR). Damit wurde eine laufen-
de Durchschnittsverzinsung sowie eine Nettoverzinsung in Höhe von 1,5 % (i. V. 1,6 %) erreicht. 
Infolge des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus an den Kapitalmärkten stellt dies ein zufrie-
denstellendes Ergebnis dar. 
 
Am Ende des Kapitels A. sind die Anlageergebnisse nach Vermögenswertklassen aufgeschlüs-
selt dargestellt. Direkt im Eigenkapital erfasste Gewinne und Verluste sowie Anlagen in Verbrie-
fungen liegen nicht vor. 
 
 

A.4. Entwicklung sonstiger Tätigkeiten 

Das nichtversicherungstechnische Ergebnis erbrachte bei einem um 4,9 % gestiegenen Kapi-
talanlageergebnis und bei 1,4 Mio. EUR gesunkenen Zinsaufwendungen einen Gewinn von 2,5 
Mio. EUR (i. V. 0,8 Mio. EUR). Somit lag das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit bei 6,0 
Mio. EUR (i. V. 3,4 Mio. EUR). 
 
Nach Abzug des Steueraufwands in Höhe von 1,9 Mio. EUR (i. V. 1,3 Mio. EUR) ergab sich ein 
Jahresüberschuss von 4,1 Mio. EUR (i. V. 2,1 Mio. EUR). Dieser Betrag wird gemäß § 20 der 
Satzung in die Sicherheitsrücklage eingestellt. 
 
 

A.5. Sonstige Angaben 

Andere wesentliche Informationen über Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis des BGV 
liegen nicht vor. 
 
Nachfolgend werden die Ergebnisse über die versicherungstechnische Leistung unseres Ge-
schäftsbereiches Schaden-/Unfallversicherung, die ausschließlich in Deutschland betrieben 
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werden, die Anlageergebnisse und die Jahresergebnisse zum Berichtsstichtag im Vergleich 
zum Vorjahr zusammenfassend dargestellt. 
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B. Governance-System 

 
B.1. Allgemeine Angaben zum Governance-System 

Das Governance-System im BGV bildet den Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung 
unseres Unternehmens und stellt damit die Gesamtheit aller relevanten Strategien, Leitlinien, 
Richtlinien und Prozessen zur Unternehmenssteuerung und –überwachung dar. Der Vorstand 
legt die Geschäfts- und Risikostrategie fest, die die grundlegende Unternehmensausrichtung 
vorgeben. Darüber hinaus hat er schriftlich festgelegte Teilstrategien, Bereichssteuerungspro-
file und Governance-Leitlinien verabschiedet, um die Strategieumsetzung entsprechend zu 
unterstützen. Als Bestandteil des Governance-Systems sind die Governance-Leitlinien mitei-
nander und mit der Geschäfts- und Risikostrategie des BGV abgestimmt. Die Leitlinien stehen 
im Einklang mit der Aufbauorganisation sowie den Prozessen des BGV und sind entsprechend 
thematisch kombiniert. Zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Governance-
Systems hat der Vorstand eine angemessene Aufbau- und Ablaufstruktur mit entsprechenden 
Berichtslinien und einer umfänglichen Berichterstattung implementiert. Die Koordination und 
Bündelung der Prozesse und Informationen erfolgen über regelmäßige Strategie- und Risikosit-
zungen des Vorstands, die unter anderem zur Kanalisierung und Verabschiedung der Prozess-
ergebnisse dient. Im Rahmen der Entscheidungsprozesse nimmt der Vorstand seine Rolle aktiv 
wahr und dokumentiert mit Hilfe seiner Strategie- und Risikositzungen nachvollziehbar die 
Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Governance-Systems. 
 
Die Geschäfts- und die Risikostrategie gewährleisten, dass die Vision und das Unternehmens-
leitbild gelebt werden. Mit Hilfe der Unternehmensziele, der Teilstrategien, der Bereichsteue-
rungsprofile und den aus dem Planungsprozess abgeleiteten operativen Jahreszielen wird 
sichergestellt, dass die Geschäfts- und die Risikostrategie umgesetzt werden. Damit besteht 
eine enge Verknüpfung zwischen dem täglichen Handeln des Einzelnen und den Zielvorstellun-
gen des BGV. Die BGV Immobilien Verwaltung GmbH und die BGV Immobilien GmbH & Co. KG 
sind in das Governance- und Risikomanagementsystem des BGV eingebunden. 
 
Der BGV verfügt über eine Satzung, in der die Zuständigkeiten des Vorstandes sowie des Ver-
waltungsrats geregelt sind. Darüber hinaus ist die Geschäftsverteilung der Vorstände in der 
Geschäftsordnung geregelt. Der Vorstand des BGV besteht aus drei Personen. Der Vorstand 
führt die Geschäfte des Unternehmens, der Verwaltungsrat erlässt die Geschäftsordnung und 
überwacht die Geschäftsführung. In den Gremien wurden keine Ausschüsse gebildet. Die we-
sentlichen Zuständigkeiten der Geschäftsbereiche teilen sich wie folgt auf:  

• Geschäftsbereich I: Vermögensverwaltung, Unternehmenskommunikation, Personal 
und Recht inkl. Schlüsselfunktion Compliance 

• Geschäftsbereich II: Kommunal-Vertrieb, Versicherungstechnik, Schlüsselfunktion In-
terne Revision 

• Geschäftsbereich III: IT, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Risikomanagement 
Schlüsselfunktionen Unabhängige Risikomanagementfunktion und versicherungsma-
thematisch Funktion 

 
Die Vergütungssysteme für Geschäftsleiter und Mitarbeiter im BGV sind entsprechend § 25 Abs. 
1 VAG angemessen, transparent und auf eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens aus-
gerichtet. Als „nicht bedeutendes“ Unternehmen sind beim BGV die „Allgemeinen Anforderun-
gen“ gem. § 3 VersVergV erfüllt. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten Reisekostenvergütung 
nach dem Landesreisekostengesetz und eine Aufwandsentschädigung.  
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind zuständig für die Festsetzung der Vergütung der Vor-
stände. Der fixe Anteil an der Gesamtvergütung der Vorstände beläuft sich auf 80 bis 85 Prozent, 
der variable Anteil auf 15 bis 20 Prozent. Der variable Anteil setzt sich aus einer einjährigen und 
einer dreijährigen Zielvereinbarung zusammen. Der einjährige variable Vergütungsbestandteil 
ist an die Erreichung von Konzernzielen, Unternehmenszielen und Individualzielen geknüpft, die 
dreijährige Langfrist-Tantieme an Substanzziele auf Unternehmensebene. Darüber hinaus er-
halten die Vorstände eine Altersversorgung. 
 
Im Rahmen der Vergütungsregelungen der Mitarbeiter gibt es unregelmäßige Einmalzahlungen 
ohne vorherige Zielvereinbarung, arbeitsvertraglich fixierte Bonifikationszahlungen, die an 
vorherige Zielvereinbarungen und an Zielerreichungen geknüpft sind sowie nachgelagerte 
Incentivierungen, die an erfolgreich durchgeführte Geschäftsvorfälle anknüpfen. Für die Vergü-
tung von Mitarbeitern im Außendienst stehen die Komponenten Fixum, Provisionen und Bonifi-
kationen zur Verfügung. 
 
Wesentliche Transaktionen mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf das Unterneh-
men ausüben, gab es im Berichtszeitraum keine.  
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B.2. Anforderungen an die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit 

Mit Hilfe unserer Leitlinie zu Fit and Proper werden im BGV die Anforderungen an die fachliche 
Qualifikation und an die Zuverlässigkeit der Personen, die das Unternehmen leiten oder andere 
Schlüsselaufgaben innehaben, und die Verfahren definiert, die der Prüfung und Sicherstellung 
dieser Standards dienen. Personen, die das Unternehmen tatsächlich leiten, sind beim BGV  

/ die Mitglieder des Vorstands  
 
Personen, die weitere Schlüsselaufgaben verantwortlich innehaben, sind beim BGV  

/ die Inhaber der vier voneinander getrennten Schlüsselfunktionen 
• Unabhängige Risikomanagement-Funktion 
• Compliancefunktion 
• Interne Revision 
• Versicherungsmathematische Funktion 

/ die Mitglieder des Verwaltungsrats 
 
Die fachliche Eignung der Mitglieder des Vorstands entspricht mindestens den Anforderungen 
des BaFin-Merkblatts für die Prüfung der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von Ge-
schäftsleitern gemäß VAG, KWG, ZAG und InvG: 

/ Ausreichend theoretische und praktische Kenntnisse in den Unternehmensgeschäften 
/ Leitungserfahrung 
/ Kenntnisse und Erfahrungen im gesellschaftsspezifischen Risikomanagement 
/ Funktionsausübung frei von Interessenkonflikten (Beschränkung der Anzahl der Man-

date). 
 
Die fachliche Eignung der Mitglieder der Verwaltungsorgans entspricht den Anforderungen des 
BaFin-Merkblatts zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß 
KWG und VAG vom 03.12.2012: 

/ Ausreichendes Verständnis der Unternehmensgeschäfte und der damit einhergehen-
den Risiken 

/ Fähigkeit, notwendige Änderungen in der Geschäftsführung durchzusetzen  
/ Funktionsausübung frei von Interessenkonflikten (Beschränkung der Anzahl der Man-

date, Vermeidung von geschäftlichen Verflechtungen mit wirtschaftlichen Abhängig-
keiten) 

/ Bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Ziffer I. 1. b) des „Merkblatts zur Kontrolle 
der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KAG und VAG“ der 
BaFin vom 03.01.2012 wird bei Hauptverwaltungsbeamten einer Gebietskörperschaft 
die Sachkunde angenommen 

 

Für die Mitglieder des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans (VMAOs) in ihrer 
Gesamtheit gelten zusätzlich die Anforderungen nach Ziffer 1.32. der EIOPA-Leitlinien bzw. Ziff. 
1.25 und Ziff. 1.26 der Erläuterungen zu EIOPA-Leitlinie 11: 

/ Ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten des Gremiums in seiner Gesamtheit, um ein so-
lides und vorsichtiges Management des Unternehmens sicherzustellen 

/ Erhaltung dieses Niveaus bei personellen Veränderungen 
 
Die fachliche Eignung aller anderen Personen, die das Unternehmen tatsächlich leiten oder 
andere Schlüsselaufgaben innehaben, erfüllt die Mindeststandards gemäß Erläuterungen der 
BaFin zu der EIOPA-Leitlinie 11, Ziffer 1.29 ff. Ihre fachliche Qualifikation erfüllt die in der jewei-
ligen Aufgabenbeschreibung festgelegten oder sich sonst aus der Tätigkeit ergebenden Anfor-
derungen an Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. Für die Schlüsselfunktionen Interne 
Revision, Risikomanagementfunktion, versicherungsmathematische Funktion und Compliance 
Funktion sind individuelle Anforderungsprofile definiert. 
 
Die Auswahl erfolgt nach einem für die jeweilige Funktion festgelegten Verfahren, das die ge-
setzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben erfüllt und die Erfordernisse der Funktion umfas-
send berücksichtigt. Das Auswahlverfahren, die Maßstäbe an die Qualifikation und die Kriterien 
für die Entscheidung werden nachvollziehbar dokumentiert. Die jeweiligen konkreten Auswahl- 
und Überprüfungsverfahren sind in der Leitlinie festgelegt. 
 
Die Bewertung der persönlichen Zuverlässigkeit berücksichtigt unter anderem relevante straf-
bare Handlungen gegen auf das Bank-, Finanz-, Wertpapier- oder Versicherungsgeschäft an-
zuwendenden Gesetze, Verstöße gegen das Konkurs-, Insolvenz- oder Verbraucherschutzrecht 
sowie Ermittlungsverfahren oder verwaltungsrechtliche Sanktionen wegen Nichteinhaltung 
einschlägiger Vorschriften. Daneben wird bei der Bewertung der Zuverlässigkeit auch auf die 
Vermeidung von Interessenskonflikten oder des Anscheins von Interessenskonflikten geachtet. 
 
Zum Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit werden einmalig bei allen Personen, die eine 
Schlüsselfunktion innehaben, relevante Unterlagen und Erklärungen angefordert. Außerdem 
besteht eine vertragliche Verpflichtung, Veränderungen in Bezug auf abgegebene Erklärun-
gen/Dokumente, unverzüglich anzuzeigen. Des Weiteren werden diese verpflichtet, auch wäh-
rend der Ausübung der Tätigkeit auf Verlangen entsprechende Unterlagen erneut vorzulegen. 
 
Erhält das Unternehmen Kenntnis von Strafverfahren/Verletzung von vertraglichen Anzeige-
pflichten erfolgt eine Überprüfung, ob die persönliche Eignung weiterhin gegeben ist.  
 
Ergeben sich relevante Anhaltspunkte hinsichtlich des Charakters, des persönlichen Verhaltens 
und des Geschäftsgebarens der betreffenden Personen, wird dies zum Anlass genommen die 
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Redlichkeit und finanzielle Solidität zu überprüfen. Zu diesen Anhaltspunkten gehören zum 
Beispiel Alkohol-, Drogen- und Spielsucht, Häufung von Beschwerden durch Dritte über die 
Person sowie Gehaltspfändungen. 
 
Jährlich erfolgt ein Abgleich des Anforderungsprofiles mit den Personen, die eine Schlüsselpo-
sition innehaben, um sicherzustellen, dass diese Personen weiterhin die Anforderungen der 
Schlüsselposition erfüllen. Dieser Abgleich wird zentral dokumentiert und auf Verlangen der 
BaFin vorgelegt. Darüber hinaus wird die fachliche Qualifikation überprüft, wenn sich die regu-
latorischen Anforderungen ändern. 
 
 

B.3. Risikomanagementsystem einschließlich der unternehmenseigenen Risiko- und 
Solvabilitätsbeurteilung 
 

B.3.1. Risikostrategie 

Die Risikostrategie gibt die risikopolitische Ausrichtung vor, die mindestens einmal jährlich 
durch den Vorstand überprüft wird. Während die Risikomanagementleitlinie den organisatori-
schen Rahmen definiert, legt die Risikostrategie Leitplanken und Ziele für das Risikomanage-
ment fest. In der Risikostrategie wird der Umgang mit den eingegangenen Risiken beschrieben. 
Abgeleitet aus der Geschäftsstrategie und den wesentlichen Geschäftsaktivitäten des BGV 
werden das Risikoprofil sowie die strategische Behandlung der Risiken festgelegt. Die Risi-
kostrategie und deren Umsetzung tragen damit zur Absicherung der dauerhaften unternehmeri-
schen Handlungsfähigkeit des BGV bei.  
 
Die Strategien und Ziele der einzelnen Risikokategorien werden im Kapitel „Risikoprofil“ jeweils 
näher ausgeführt.  
 

B.3.2. Kapitalmanagement 

Grundsätzliches Ziel des Kapitalmanagements im BGV ist es, gegenüber den internen und auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen eine angemessene Risikotragfähigkeit vorzuweisen. Dadurch 
erreicht der BGV für seine Mitglieder und Versicherungsnehmer eine hohe Unternehmenssi-
cherheit, die sich im Kontext der aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen durch die 
Solvabilitäts- und Risikotragfähigkeitsquote ausdrückt. Der BGV strebt ein angemessenes und 
ausreichendes Verhältnis zwischen dem erforderlichen Gesamtsolvabilitätsbedarf und dem zur 
Deckung von Risiken verfügbaren Kapital – d. h. eine angemessene Risikotragfähigkeitsquote - 
an. Dieses Ziel soll jederzeit und auf Dauer erreicht werden. Die Risikotragfähigkeit ist dabei auf 
Unternehmensebene sicherzustellen. Der Kapitalmanagementplan des BGV ist darauf bedacht, 
die bisherige deutliche Überdeckung der aufsichtsrechtlichen Solvabilitätsanforderung auch 

langfristig beizubehalten. Ist aus den Überwachungsaktivitäten ein zusätzlicher Eigenmittelbe-
darf erkennbar, werden Maßnahmen abgeleitet, die zu einem frühzeitig korrigierenden Eingrei-
fen und somit zur Sicherstellung der in der Risikostrategie formulierten Mindestbedeckungs-
quote führen. Eine kritische Risikosituation ist durch Einleitung entsprechender Gegenmaß-
nahmen, wie zum Beispiel eine Risikoreduktion durch erhöhten Rückversicherungsumfang, in 
den sicheren Bereich zurückzuführen. Aufgrund der Eigentümerstruktur und der rechtlichen 
Gesellschaftsgegebenheiten ist der BGV bestrebt, das benötigte Kapital selbst zu erwirtschaf-
ten und zu einem großen Teil im Unternehmen zu thesaurieren. Durch eine bewusste Steuerung 
des Risikos und des Ertrages trägt der BGV selbst dazu bei, Gewinne zu erzielen, die ihn in die 
Lage versetzen, das zukünftige Wachstum zu finanzieren und die daraus erwachsenden Risiken 
tragen zu können. Als Konzernobergesellschaft steht der Badische Gemeinde-
Versicherungsverband mit einer sehr guten Kapitalausstattung und einer unbeschränkten 
Nachschusspflicht seiner Mitglieder im Mittelpunkt der konzernweiten Sicherheitsüberlegun-
gen. Konzernintern kann er im Bedarfsfall als Kapitalgeber fungieren. 
 

B.3.3. Stresstest- und Szenarioanalysen 

Die Ermittlung des Eigenmittelbestandes und des benötigten Risikokapitals erfolgt vierteljähr-
lich über Berechnungen im Rahmen eines Limitsystems. Limite werden zumindest auf Ebene 
der Risikokategorien des Standardrisikomodells vergeben und überwacht. Dadurch soll sicher-
gestellt werden, dass die Sollanforderungen an die Eigenmittelausstattung durch ausreichende 
Kapitalbestandteile jederzeit erfüllt werden. Die zukünftige Einhaltung der Sollanforderungen 
wird mit Hilfe der Planung des Solvenzkapitalbedarfs auf Unternehmensebene überwacht. Die 
Planung des Solvenzkapitalbedarfs dient dabei der zukunftsgerichteten Risikobewertung und ist 
damit ebenfalls Bestandteil des Risikomanagementsystems. Unter Verwendung von Plandaten 
als Eingangsgrößen wird der zukünftige Kapitalbedarf über einen Planungshorizont von zwei 
Jahren ermittelt. Darauf aufsetzend werden für einzelne Risikobereiche Szenarioanalysen und 
Stresstestberechnungen durchgeführt, die zumeist auf abgewandelten Parametern, Stressfak-
toren oder Bewertungsmethoden basieren. Dabei handelt es sich beispielsweise um isolierte 
Aktien- oder Zinsrückgangs-Szenarien. Für die Risikoberichterstattung werden darüber hinaus 
kombinierte Szenarien betrachtet, bei denen in der Regel eine höhere Kapitalanforderung ent-
steht. Durch die mehrjährige Planung des Solvenzkapitalbedarfs und der Eigenmittel wird die 
Verbindung des Risikomanagementsystems mit dem Kapitalmanagement sichergestellt. 
 

B.3.4. Backtesting 

Bei der Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellung werden zum einen die Schät-
zungen der letzten Jahre mit den Zahlungen, die sich realisiert haben, verglichen. Zum anderen 
werden die realisierten Abwicklungsgewinne den Prognosen der Vergangenheit gegenüberge-
stellt. Damit wird überprüft, ob sich das bisher verwendete Bewertungsverfahren und die dar-
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aus resultierende Schätzung bewährt haben. Bei nicht zufriedenstellenden Backtestingergeb-
nissen wird untersucht, ob andere Schätzverfahren zu besseren Ergebnissen führen und in-
wieweit detailliertere Analysen zu besseren Schätzungen führen könnten. 
 

B.3.5. Risikomanagementfunktion und ORSA-Prozess 

Ziel des ORSA-Prozesses (Own Risk and Solvency Assessesment) im BGV ist die zukunftsge-
richtete und damit rechtzeitige Identifizierung und Bewältigung von Risiken, die für die wirt-
schaftliche Lage des BGV von Bedeutung sein können. Der Risikomanagement-Ansatz hat das 
Ziel, ein Risikobewusstsein zu schaffen und eine unternehmensweite Risikokultur zu etablieren. 
Hierfür definiert die Risikomanagementfunktion für sich und die Fachbereiche des BGV Min-
deststandards an das Risikomanagement. Im Rahmen des Risikomanagementprozesses über-
nimmt die Risikomanagementfunktion die Koordination und unterstützt die dezentralen Risiko-
verantwortlichen in den Fachbereichen. Organisatorisch ist die Risikomanagementfunktion in 
der Abteilungsdirektion Risikomanagement + Unternehmensplanung im Geschäftsbereich III 
eingerichtet. Sie sorgt dafür, dass alle Meldungen des dezentralen Risikomanagements zentral 
erfasst werden. Zudem ist sie für die konzeptionelle Entwicklung und Pflege des konzernweiten 
Risikomanagementsystems zuständig. Zu den Aufgaben der Risikomanagementfunktion gehört 
insbesondere die Kontrolle der Einhaltung der Maßnahmen zum Risikomanagementsystem. Zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist der Risikomanagementfunktion ein vollständiges und unein-
geschränktes Informationsrecht eingeräumt. Abweichende Interpretationen der Risikosituatio-
nen können gegenüber dem Vorstand vertreten werden. Der Risikomanagementprozess ist 
dabei so beschaffen, dass er auf Basis von unternehmensweit gültigen Definitionen für Kenn-
zahlen zur Risikosteuerung, die relevanten Informationen und Daten zur risiko- und ertragsori-
entierten Steuerung zur Verfügung stellt. Insbesondere legt der BGV Wert auf die Vollständig-
keit, Angemessenheit und Richtigkeit der verwendeten Daten und damit auf eine hohe Daten-
qualität, die durch entsprechende Instrumente und Maßnahmen erreicht und abgesichert wird. 
Durch umgesetzte Datenschnittstellen werden beispielsweise manuelle Eingriffe in den Be-
rechnungsprozessen vermindert und ein hoher Automatisierungsgrad erreicht. Die Sicherstel-
lung der Datenqualität ist durch eine festgelegte dezentrale Datenverantwortung gewährleistet. 
Darüber hinaus werden die Aktivitäten mit Hilfe einer Software unterstützt und in Form von 
Prüf- und Bearbeitungsstatus im Rahmen eines Vier-Augen-Prinzips gesteuert. Mögliche Fehler 
werden durch Plausibilitätsanalysen und Ergebnisvalidierungen identifiziert und in Rückspra-
che und Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen bereinigt. Die Mindeststandards an die 
Konzeption und Umsetzung des Risikomanagementsystems im BGV werden in der Risikoma-
nagementleitlinie näher beschrieben. 
 
Der BGV wird im Rahmen der festgelegten Geschäfts- und Risikostrategie gesteuert. Der zu-
kunftsgerichtete Risikomanagementprozess wurde mit Hilfe der Einbindung der dezentralen 
Risikoverantwortlichen und der verzahnten Unternehmensplanung als jährlicher Prozess ange-

legt und ist damit in die Organisationsstruktur und Entscheidungsprozesse des Unternehmens 
integriert. Er basiert auf der Risikostrategie und umfasst in einem iterativen Regelkreislauf die 
Hauptbestandteile Risikoidentifikation, Risikobewertung, Risikosteuerung, Risikoüberwachung 
sowie Risikoberichterstattung. Im Rahmen der Risikoinventur hat der BGV seine Risiken identifi-
ziert und dokumentiert. Dazu hat der BGV alle gegenwärtigen sowie potenziellen Risiken, denen 
seine Unternehmen im Planungshorizont ausgesetzt sind, erfasst und eingeschätzt. Bei der 
Erhebung der Risiken wurde ein Planungshorizont von 3 Jahren unterlegt und damit mögliche 
Veränderungen in den Unternehmen sowie Veränderungen im Unternehmensumfeld im Zeit-
raum 2016 bis 2019 berücksichtigt. Die erkannten Risiken wurden anhand von Eintrittswahr-
scheinlichkeiten und möglichen negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage hinsichtlich ihrer Wesentlichkeit für den BGV beurteilt. Mit Hilfe vereinbarter Risi-
kokennzahlen und weiterer Befragungen aller Fachbereiche über die vorhandenen und latenten 
Risiken des BGV erfolgte eine Verdichtung der Einzelrisiken zu Risikokategorien und danach zu 
einer Bewertung der Risikolage und des internen Gesamtsolvabilitätsbedarfs. Die Risikoüber-
wachung und -steuerung wird mit Hilfe eines Risikotragfähigkeitskonzeptes und Limitsystems 
unterstützt. Limite wurden für alle mit dem Standardansatz quantifizierten Risiken vergeben, 
deren Einhaltung sowie die ausreichende Bedeckung mit Eigenmitteln wird vierteljährlich 
überwacht. Für im Standardrisikomodell nicht quantifizierte Risikokategorien werden Experten-
schätzungen zur Risikosteuerung verwendet. Darüber hinaus wurde für im Standardrisikomo-
dell nicht quantifizierte Risiken die Risikoentwicklung anhand von definierten Kennzahlen, 
Schwellenwerten und einer qualitativen Maßnahmenüberwachung beobachtet. Bei der Risiko-
quantifizierung wird der Value at Risk zu einem Konfidenzniveau in Höhe von 99,5 Prozent mit 
einem Zeithorizont von 1 Jahr festgelegt, d.h. dass der tatsächliche Risikokapitalbedarf in ma-
ximal 0,5 Prozent der Fälle oberhalb dem ermittelten Risikokapitalbedarf liegt. Mit Hilfe von 
internen Erkenntnissen und Erfahrungen werden Abweichungen des Standardansatzes von der 
eigenen Risikoeinschätzung überprüft. Eine von dem Standardrisikomodell abweichenden Risi-
kobewertung geschieht in folgenden Fällen:  
 

/ Spread– und Konzentrationsrisiko: Staatsanleihen im Euro-Raum werden gemäß ihrem 
Rating bewertet  

/ Prämien- und Reserverisiko: Ermittlung der unternehmensspezifischen Parametern nach 
Solvency II-Vorgaben auf Basis der Schadenquoten bzw. der durchschnittlichen Abwei-
chung der best-estimate-Schätzung von den zukünftig realisierten Zahlungen. 

/ Katastrophenrisiko/Elementargefahren: Ermittlung des 200-Jahresschadens auf Basis 
von BGV-individuellen Risikomodellierungen der Deutschen Rückversicherung AG. 

/ Über die im Standardrisikomodell berechneten Risiken hinaus werden für die Ermittlung 
des internen Gesamtsolvabilitätsbedarfs das Liquiditätsrisiko, das Reputationsrisiko und 
das strategische Risiko abgeschätzt, die sich im Rahmen der Risikoerhebung ergeben. 
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Der Vorstand wird vierteljährlich über die Gesamtrisikolage und die wesentlichen Risikokatego-
rien informiert. Im Rahmen der Strategie- und Risikositzung wird einmal jährlich die umfassende 
unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung durch den Vorstand gebilligt. 
 
Die Risikoanalyse hat insgesamt ergeben, dass die aus dem Versicherungsbetrieb resultieren-
den und potenziellen Risiken mit Hilfe des implementierten ORSA-Prozesses wirksam und an-
gemessen kontrolliert und gesteuert werden können. Das Kapitel „Risikoprofil“ spiegelt die 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus dem durchgeführten ORSA-Prozess wider, die vom 
Vorstand in seiner Strategie- und Risikositzung verabschiedet wurden. 
 

B.3.6. Risikominderung 

Die Risikostrategie und die Risikomanagementleitlinie gehen auf die Risikosteuerung sowie die 
Risikominderungstechniken pro Risikokategorie ein. Auf Basis des dort formulierten Grundver-
ständnisses ist die Leitlinie zur Rückversicherung darauf ausgerichtet, versicherungstechni-
sche Risiken zu steuern und mit einem angemessenen Sicherheitsniveau im versicherungs-
technischen Geschäft die Netto-Jahresergebnisse des BGV innerhalb eines bestimmten Korri-
dors zu sichern und Volatilität über die Jahre einzuschränken. Damit spielt das Ziel der Risikom-
inderung durch Rückversicherung eine zentrale Rolle. Im Bereich Rückversicherung wird auf 
eine angemessene Streuung der Abgaben und auf die Solidität der Rückversicherer geachtet, 
um das Ausfallrisiko gering zu halten. Begrenzt wird das Ausfallrisiko im Bereich Rückversiche-
rung dadurch, dass der BGV nur mit namhaften Partnern guter Bonität zusammenarbeiten und 
diese Unternehmen aufgrund langjähriger Geschäftsbeziehungen oder Beobachtung gut ken-
nen. Hauptgeschäftspartner sind der Verband öffentlicher Versicherer und die Deutsche Rück-
versicherung AG. Zur Begrenzung des Ausfallrisikos im Bereich Rückversicherung legt der 
Vorstand ebenfalls eine risikostrategische Grenze in Form eines Mindestratings fest. In der 
Leitlinie zur Rückversicherung wird die Steuerung und Minderung des versicherungstechni-
schen Risikos durch das Instrument Rückversicherung näher beschrieben. 
 

B.3.7. Prudent Person Principle 

Der Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht in Bezug auf das Kapitalanlagemanagement 
des BGV wird ebenfalls mit Hilfe einer Leitlinie umgesetzt. Hier werden alle wesentlichen Pro-
zesse des Anlage- und Liquiditätsmanagements vorgegeben, die für eine erfolgreiche Umset-
zung und Überwachung der Vermögensverwaltung erforderlich sind. Für alle Prozesse gilt ein 
großes Maß an Vorsicht, mittels derer die Anlagestrategien entwickelt, angenommen, umge-
setzt und überwacht werden. Das gilt für die Vermögen, die verwaltet werden sowie für deren 
Ergebnisse. Umsicht und Kompetenz sind hierbei unerlässliche Voraussetzungen, um dem 
Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht gerecht zu werden. So werden bei der Verfolgung 
der Kapitalanlageziele unter anderem die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, der intern 

vereinbarten Anlagerestriktionen und -prozesse sowie die unternehmensindividuelle Risiko-
tragfähigkeit beachtet. Der Inhalt unseres internen Anlagekatalogs beruht auf einer Auswahl an 
zulässigen Anlageformen, die die Bestände des Sicherungsvermögens und des sonstigen ge-
bundenen Vermögens so berücksichtigen, dass die Unternehmenssicherheit, die Liquidität und 
die Mischungs- und Streuungsquoten sichergestellt werden. Die grundsätzlich zulässigen An-
lagen sind in unserer Leitlinie zum Prudent Person Principle definiert. Darüber hinaus werden 
für das Kapitalanlagerisikomanagement weitere unternehmensindividuelle Anlagegrenzen 
eingesetzt. Im Rahmen des Strategie- und Planungsprozesses entscheidet der Vorstand über 
den vorgeschlagenen Anlagekatalog und verabschiedet diesen. Der Investmentprozess und die 
Umsetzung der Anlagestrategie werden über regelmäßig stattfindende Kapitalanlageaus-
schusssitzungen unter Einbeziehung des Risikomanagements gesteuert. Die Durchführung 
erfolgt durch den von der Abwicklung funktional getrennten Handel. 
 
Die Angemessenheit der Bonitätseinstufungen externer Ratingagenturen wird im Rahmen der 
Vorgaben der CRA III-Verordnung überprüft. Für eine praktikable und sachgerechte Umsetzung 
der Vorschrift aus Artikel 5a Abs. 1 CRA III wird als ausreichend erachtet, wenn die Kreditrisi-
kobewertung in Form einer Plausibilisierung der externen Ratingbeurteilungen vorgenommen 
wird. 
 
Hierfür wird ein entsprechender Prüfungsprozess eingesetzt, der sich für die Klassifikation der 
Wertpapierarten nach dem Complementary Identification Codes (CIC) richtet. Für die verschie-
denen Wertpapierarten werden dann jeweils definierte volkswirtschaftliche Faktoren betrach-
tet, die so eine Plausibilisierung der externen Ratingeinstufungen erlauben. 
 
Als Beispiel für Anleihen von Zentralstaaten / Bundesstaaten (CIC 11) wären das: 
 
- Arbeitslosenquote 
- Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
- Inflationsrate 
- Ifo-Geschäftsklimaindex 
- Staatsverschuldung in Prozent des BIP 
- Politische Stabilität (Worldwide Governance Indikator) 
- Korruptionsindex (Transparency International) 
 
Über die nach der CRA III-Verordnung verpflichtenden Plausibilitätsprüfungen werden auch 
zusätzlich interne Kreditrisikobewertungen für den Anlagebestand durchgeführt, für den keine 
externen Ratingeinstufungen vorliegen. Auch hier erfolgt die Klassifikation der Wertpapierarten 
nach dem CIC-Code. Für jede Anlageart sind für den Prüfungsprozess Kriterien definiert, die 
eine Krediteinschätzung ermöglichen. 
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Für den Fall, dass die unternehmensinterne Kreditrisikobewertung zu einer deutlich anderen 
Einschätzung als ein vorliegendes externes Rating kommt, ist für das analysierte Finanzinstru-
ment eine Wertänderung im Rahmen der Bilanzierung zu prüfen. Die Abweichung ist mit dem 
Wirtschaftsprüfer zu erörtern. Die Angemessenheit der Bonitätseinstufung (externes Rating) 
bzw. die unternehmensinterne Kreditrisikobewertung erfolgt bei Kauf bzw. mindestens einmal 
jährlich. Die Geschäftsleitung und das Risikomanagement werden über das Ergebnis informiert. 
 

B.3.8. Business Continuity Management 

Unser implementiertes Business Continuity Management (BCM) dient zur Steuerung von Notfäl-
len und zielt darauf ab, im Fall einer Unterbrechung der Systeme und Verfahren die Erhaltung 
von Daten und Funktionen sowie die Fortführung der Kernprozesse sicherzustellen, oder, sofern 
dies nicht möglich ist, für die schnelle Wiederherstellung dieser Daten und Funktionen und die 
schnelle Wiederaufnahme der Kernprozesse zu sorgen. Zur Identifikation der Geschäftsprozes-
se, deren (Not-)Betrieb im Notfall gewährleistet sein soll, werden diese in Kritikalitätsstufen 
eingeordnet. Das BCM im BGV wird durch klare Aufgabenzuordnungen an den Notfallbeauf-
tragten, das BCM-Team und den Krisenstab organisiert. Für Tests und Notfallübungen wurde 
ein Konzept entwickelt. Die Notfallorganisation ist mit Hilfe einer Leitlinie zur Geschäftskontinui-
tät im Unternehmen verankert und wird dort ausführlich beschrieben. 
 
 

B.4.  Internes Kontrollsystem 

In Anlehnung an den Standard IDW PS 261 und COSO wird das Interne Kontrollsystem (IKS) als 
Internes Steuerungs- und Überwachungssystem für alle wesentlichen Geschäftsprozesse be-
trachtet. Mit diesem Verständnis umfasst das IKS die Gesamtheit aller von der Unternehmens-
leitung eingeführten Grundsätze, Verfahren und Regelungen, die auf die organisatorische Um-
setzung von Entscheidungen der Unternehmensleitung gerichtet sind. 
 
Führungskräfte und Mitarbeiter, Vorstand und Aufsichtsgremien des BGV sind in unterschiedli-
cher Art und Weise verantwortlich für das IKS. Das Zusammenwirken aller Beteiligten im inter-
nen Kontroll- und Überwachungssystem basiert auf dem Modell der „drei Verteidigungslinien“: 

/ Die „erste Verteidigungslinie“ gegen Risiken, denen die Unternehmen ausgesetzt sind, 
bilden Mitarbeiter und Führungskräfte der operativen Bereiche. Sie sind für die Si-
cherstellung der Identifizierung, Beurteilung, Kontrolle sowie entsprechender Steue-
rung der Risiken im Rahmen des Tagesgeschäfts verantwortlich. Zusätzlich gewähr-
leistet das operative Management die Übereinstimmung der Aktivitäten mit den Unter-
nehmenszielen. 

/ Die „zweite Verteidigungslinie“ beinhaltet Risikomanagement-, Compliance- und ver-
sicherungsmathematische Funktion zur Überwachung der Geschäfts- und Zentralbe-
reiche. Sie sollen sicherstellen, dass die erste „Verteidigungslinie“ ordnungsgemäß 
aufgebaut ist und effektiv funktioniert. 

/ Die „dritte Verteidigungslinie“ stellt als objektive und unabhängige Prüfungs- und Be-
ratungsinstanz die Interne Revision dar. Die Interne Revision unterstützt in dieser 
Funktion Geschäftsleitung, Führungskräfte und Aufsichtsgremien und bewertet die 
Angemessenheit und Wirksamkeit der Prozesse und operativen Kontrollen der ersten 
Linie sowie der nachgelagerten Kontroll- und Überwachungsfunktionen der zweiten 
Linie. 

 
Um den Überwachungsprozess zu unterstützen ist der interne Kontrollrahmen für die Risikobe-
urteilung, die Kontrollaktivitäten, die Berichterstattung und die Dokumentation in einer Leitlinie 
festgelegt. Die Ziele des IKS sind: 

/ die Sicherung der Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit, z.B. 
Abwehr von Vermögensschäden, Sicherung des Betriebsvermögens, effiziente Aus-
führung der Geschäftsprozesse und Erzielung wirksamer Ergebnisse 

/ die Sicherung der Ordnungsmäßigkeit und die Verlässlichkeit der internen und exter-
nen Rechnungslegung, z.B. Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und Vollständigkeit der 
Daten des Rechnungswesens und anderer betrieblicher Informationen 

/ die Einhaltung der gültigen Gesetze, Vorschriften (Compliance), z.B. Gesetze, Verord-
nungen, aufsichtsrechtliche Anforderungen, Arbeits- und Verfahrensanweisungen, in-
nerbetriebliche Richtlinien und Vorgaben der Geschäftsleitung. 

 
B.4.1. Compliancefunktion 

Die Compliancefunktion spielt eine wesentliche Rolle als Bestandteil des internen Kontrollsys-
tems bei der Überwachung und Einhaltung der rechtlichen Anforderungen. Die Aktivitäten der 
Compliancefunktion erfolgen insbesondere auf Basis eines Compliance-Plans, in welchem 
diese ihre einzelnen Tätigkeiten und Überwachungsmaßnahmen dokumentiert. Der Compli-
ance-Plan baut auf den Ergebnissen der Risikoanalyse auf und nimmt die hier identifizierten 
Risiken auf und versucht, diese durch gezielte Gegenmaßnahmen zu minimieren. 
 
In der Leitlinie zum Compliance ist die Compliance-Politik, Organisation und Kommunikation der 
Compliancefunktion umfassend dokumentiert. Im Rahmen der Compliance-Politik werden Zu-
ständigkeiten, Befugnisse und Berichtspflichten der Compliancefunktion festgelegt. Im Compli-
ance-Plan werden die geplanten Tätigkeiten der Compliance- Funktion dargelegt, wobei alle 
relevanten Tätigkeitsbereiche des BGV sowie sein Compliance-Risiko berücksichtigt werden. 
Die Compliancefunktion bewertet die Angemessenheit der getroffenen Maßnahmen zur Ver-
hinderung einer Non-Compliance. 
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Die primäre Verantwortlichkeit der Compliancefunktion liegt somit in der Erfüllung der maßgeb-
lichen rechtlichen und unternehmensinternen Regelungen sowie in der Prävention von Compli-
ance-Verstößen, welche sie durch eine adäquate Organisation sowie durch die Implementie-
rung von Prozessen und Überprüfungsmaßnahmen gewährleistet. Eine Kernverantwortlichkeit 
der Compliancefunktion liegt in der durchgängigen Identifizierung und Bewertung der Risiken, 
die sich bei Nicht-Einhaltung der zu beachtenden Gesetze und Verordnungen, der regulatori-
schen Anforderungen sowie unternehmensinternen Vorgaben (Compliance-Risiko) ergeben 
würden. Zu diesen Compliance-Risiken gehören vor allem das Risiko rechtlicher und aufsichts-
behördlicher Sanktionen, das Risiko wesentlicher finanzieller Verluste und das Risiko von Repu-
tationsschäden, wenn und soweit diese Risiken aus Versäumnissen an ein rechtskonformes 
Verhalten resultieren. 
 
Die Compliancefunktion berät und unterstützt den Vorstand sowie sämtliche Fach- und Stabs-
bereiche im Hinblick auf die Einhaltung der in Übereinstimmung mit der Solvency II-Richtlinie 
erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der auf dieser Basis ergangenen unter-
nehmensinternen Leitlinien sowie Arbeitsanweisungen. Eine weitere Ausprägung der beraten-
den Tätigkeit der Compliancefunktion ist, ein regelmäßiges Schulungs- und Fortbildungsange-
bot zu compliance-relevanten Themen zu gewährleisten, um zum einen die Compliance-Kultur 
nachhaltig zu verankern und zum anderen eine Sensibilisierung für Compliance-Risiken zu er-
zielen. 
 
 

B.5. Funktion der Internen Revision 

Die Interne Revisionsfunktion unterstützt die Mitglieder der Geschäftsleitung in Bezug auf ihre 
Geschäftsleitungs-und Überwachungsaufgaben. Sie bewertet, inwieweit das Interne Kontroll-
system, das Risikomanagement und andere Bestandteile des Governance-Systems angemes-
sen und wirksam sind. Mit ihren Prüfungsergebnissen liefert sie wichtigen Input für die interne 
Überprüfung des Governance-Systems. Mittelbar unterstützt die Interne Revisionsfunktion 
damit auch die Aufsichtsorgane, eine direkte Berichtslinie zwischen Revision und den Auf-
sichtsgremien der Gesellschaften besteht nicht. 
 
Die Hauptaufgabe der Internen Revisionsfunktion besteht in der Prüfung von betrieblichen 
Abläufen und Strukturen. Dabei werden entsprechend der jeweiligen Zielsetzung Ordnungsmä-
ßigkeits-, Sicherheits-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchgeführt. Die 
Prüfung der Internen Revision umfasst alle wesentlichen Aktivitäten, Bereiche und Funktionen, 
sowohl kaufmännische als auch technische. Sie basiert auf einer umfassenden risikoorientier-
ten Prüfungsplanung. Als unabhängige Funktion prüft und evaluiert die Interne Revision die 

Arbeitsweise und Effizienz des Internen Kontrollsystems und aller anderen Elemente des 
Governance-Systems. 
 
Insbesondere gehören dazu: 
 

/ die Prüfung des Risikomanagements 
/ die Prüfung der Kapitalanlagen gemäß aufsichtsrechtlicher Bestimmungen 
/ die Prüfung der Internen Kontrollsysteme 
/ die Prüfung des Compliance-Management-Systems 
/ die Prüfung der versicherungsmathematischen Funktion 
/ die Beurteilung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung do-

loser Handlungen 
/ Sonderprüfungen aus aktuellem Anlass 

 
Eine weitere Aufgabe der Internen Revisionsfunktion ist die Beratung der Geschäftsführung 
und der Fachbereiche. Die Beratung erfolgt unter Wahrung der Unabhängigkeit und Vermei-
dung von Interessenkonflikten im Rahmen von Prüfungen durch die Abgabe von Empfehlungen 
und konkreten Lösungsvorschlägen, durch Prüfung oder Begleitung wesentlicher Projekte 
sowie auf konkrete Anfragen hin. Darüber hinaus überwacht die Interne Revisionsfunktion die 
fristgerechte Beseitigung von bei der Prüfung festgestellten Mängeln und berichtet dem Vor-
stand. In den Grundsätzen und auch in der Leitlinie zur internen Revisionsfunktion wurde veran-
kert, dass die Interne Revision neutral und unabhängig von anderen Funktionen ist. Sie ist bei 
der Prüfungsplanung, Berichterstattung und der Wertung der Prüfungsergebnisse keinen Wei-
sungen unterworfen. Die Anordnung zusätzlicher Prüfungen durch die Unternehmensleitung 
steht der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Internen Revision nicht entgegen. Die Mit-
arbeiter der Internen Revision nehmen keine revisionsfremden Aufgaben wahr. Sie prüfen kei-
ne Aktivitäten, bei denen sie befangen sind, Interessenskonflikte werden vermieden. Die Revi-
soren erfüllen ihre Aufgaben objektiv. Sie lassen sich bei der Beurteilung von Prüfungsangele-
genheiten nicht von anderen Personen beeinflussen. Sie führen ihre Prüfungen so durch, dass 
sie vom Ergebnis ihrer Arbeit selbst überzeugt sind und keine Kompromisse bezüglich der Qua-
lität ihrer Arbeit machen. Die Prüfungen werden mit Fachkompetenz und der erforderlichen 
beruflichen Sorgfalt durchgeführt. Dazu gehört auch die Einhaltung der berufsständischen 
Verhaltensnormen (Code of Ethics). Den beruflichen Standards verpflichtet sind sie unpartei-
isch und unvoreingenommen und vermeiden jeden Interessenkonflikt. Die Interne Revision 
nimmt ihre Aufgaben eigenverantwortlich und ohne unangemessene Einflussnahme durch 
andere Funktionen wahr. Sie hat ein umfassendes Prüfungsrecht, alle Abläufe und Organisati-
onseinheiten können von der Revision einer Prüfung unterzogen werden. Die Mitarbeiter der 
Internen Revision können im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung frei handeln und werten, ohne 
aufgrund ihrer Feststellungen negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Zur Wahrneh-
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mung ihrer Aufgaben hat der Vorstand der Internen Revision ein vollständiges und uneinge-
schränktes aktives und passives Informationsrecht eingeräumt. 
 
Gemäß Solvency II hat die Interne Revision einen Revisionsplan aufzustellen, umzusetzen und 
fortzuschreiben, in dem die in den nächsten Jahren durchzuführenden Revisionstätigkeiten dar-
gelegt werden und der sämtliche Tätigkeiten und das gesamte Governance-System des Unter-
nehmens berücksichtigt. Dabei ist für die Priorisierung ein risikobasierter Ansatz anzuwenden.  
Um sämtliche Tätigkeiten zu erfassen, werden deshalb ausgehend von den Organisationsein-
heiten mit ihren Aufgabenschwerpunkten, Prozessen, Projekten und den verschiedenen Sach-
gebieten mögliche Prüffelder festgelegt. Diese Prüffelder bilden die umfassende Revisionsland-
karte. 
 
Die Interne Revision arbeitet auf der Grundlage der „Leitlinien für die Interne Revision in der 
Unternehmensgruppe BGV / Badische Versicherungen“. Sie regeln als verbindliche Vorgabe 
des Vorstands die Tätigkeit der Internen Revision im BGV Konzern. Sie legen Rahmenbedingun-
gen, einheitliche Standards sowie Verfahren fest, damit die Unabhängigkeit und Wirksamkeit 
der Revisionsfunktion gewährleistet sind. 
 
Die Leitlinien für die Interne Revision werden jährlich durch die Interne Revision überprüft und 
den aktuellen Entwicklungen im Unternehmen angepasst. Dabei ist eine Konsistenzprüfung mit 
der Geschäftsstrategie notwendiger Bestandteil der Überprüfung und es ist eine sorgfältige in-
haltliche Abstimmung mit den anderen schriftlichen Leitlinien des Governance-Systems vorzu-
nehmen. Grundsätzlich unterliegen alle Änderungen der Leitlinien der Zustimmung des Vor-
stands, sobald sie über geringfügige redaktionelle oder formale Änderungen hinausgehen. 
 
Die Interne Revisionsfunktion wird im Referat Interne Revision umgesetzt. Um die Unabhängig-
keit zu gewährleisten, ist die Interne Revision dem Gesamtvorstand direkt berichtspflichtig. 
Disziplinarisch ist die Interne Revision als Referat dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
der BGV-Versicherung AG zugeordnet. Die Referatsleiterin ist die verantwortliche Person für 
die Schlüsselfunktion und hat direkten und unbeschränkten Zugang zur Geschäftsleitung. 
 
Die von der Geschäftsleitung verabschiedete Prüfungsplanung der Internen Revision für das 
Jahr 2016 wurde weitgehend eingehalten. 
 
Unabhängig von der jährlichen Prüfungsplanung hat die Revision das Recht, bei nicht vorher-
sehbaren Erkenntnissen und Entwicklungen auch andere Objekte als die geplanten zu prüfen. 
Auch der Vorstand kann außerplanmäßige Prüfungen beauftragen. Abweichungen vom Prü-
fungsplan werden mit dem Vorstand abgestimmt. 
 

 
B.6. Versicherungsmathematische Funktion 

Die versicherungsmathematische Funktion ist eine Schlüsselfunktion innerhalb des Gover-
nance-Systems des BGV. Der verantwortliche Inhaber der Schlüsselfunktion ist die Verantwort-
liche Aktuarin des Badischen Gemeinde-Versicherung-Verbands. Organisatorisch ist die versi-
cherungsmathematische Funktion in der Abteilungsdirektion Risikomanagement + Unterneh-
mensplanung im Geschäftsbereich III eingerichtet. Sie hat die Verantwortung für die Korrekt-
heit und Angemessenheit der verwendeten Bewertungsverfahren zur Bestimmung der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II. Änderung der Zeichnungs- und An-
nahmepolitik sowie der Rückversicherungspolitik beurteilt sie in Hinblick auf deren Auswirkun-
gen auf die versicherungstechnischen Rückstellungen. Sie berichtet darüber direkt an den 
Vorstand, der diesen Bericht bei der Geschäftssteuerung und Beurteilung des Governance-
Systems berücksichtigt. 
 
Im Rahmen der Berechnung des versicherungstechnischen Risikos und der Ermittlung der 
Eigenmittel leistet die versicherungsmathematische Funktion einen wichtigen Beitrag zur wirk-
samen Umsetzung des Risikomanagementsystems. Diese Berechnungen und die hierfür not-
wendige Datengrundlage werden durch die versicherungsmathematische Funktion mit Hilfe 
des aktuariellen Know-Hows und durch Vergleichs- und Abweichungsanalysen zu den Vorjah-
ren überprüft. Die Ergebnisse fließen in das Limitsystem ein und werden als Kennzahlen für die 
Risikobeurteilung im Risikomanagement genutzt. Durch eine regelmäßige Kommunikation zwi-
schen versicherungsmathematische Funktion und Risikomanagementfunktion werden risiko-
mindernde Maßnahmen identifiziert und analysiert. Die Stellungnahme der versicherungsma-
thematischen Funktion zur Zeichnungs- und Rückversicherungspolitik wird der Risikomanage-
mentfunktion zur Verfügung gestellt und besprochen. 
 
 

B.7. Outsourcing 

Der Vorstand ist, unabhängig von internen Zuständigkeitsregelungen, für die ordnungsgemäße 
Geschäftsorganisation und deren Weiterentwicklung verantwortlich. Hierzu zählt auch die 
Grundsatzentscheidung über die Ausgliederung von Funktionen oder versicherungsspezifi-
schen Tätigkeiten. Diese leitet sodann den Outsourcingprozess ein. 
 
Der BGV hat dabei die BaFin über jede wesentliche Entwicklung zu informieren, die Auswirkun-
gen auf den Dienstleister und dessen Fähigkeit hat, seinen Verpflichtungen gegenüber dem 
BGV nachzukommen. Die verabschiedete Leitlinie zum Outsourcing gibt insoweit für die mit der 
Ausgliederung von Funktionen oder versicherungsspezifischen Tätigkeiten betrauten Mitarbei-
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ter Handlungsvorgaben bei der Durchführung von Outsourcing und beschreibt gleichzeitig die 
hierbei zu berücksichtigenden Aufgaben, Prozesse und Verantwortlichkeiten. 
 
Der BGV hat wichtige operative Funktionen und Schlüsselfunktionen konzernintern auf die BGV 
AG ausgelagert, bei der die Mitarbeiter des BGV Konzerns angestellt sind. Die Vorstandsmit-
glieder des BGV, die personenidentisch mit den Vorstandsmitgliedern der BGV AG sind, neh-
men die Rolle der Ausgliederungsbeauftragten ein. Über die Einbindung im Rahmen von Out-
sourcing-Prozessen hinaus sind die Schlüsselfunktionen Risikomanagement, Interne Revision 
und Compliance regelmäßig oder anlassbezogen über alle relevanten Vorgänge von geplanten 
und bestehenden Ausgliederungen durch den Vorstand zu informieren. Dies umfasst auch die 
Prüfbestätigungen der Dienstleister. Die Informationsweitergabe hat die Schlüsselfunktionen in 
die Lage zu versetzen, ihre originären Aufgaben (Planung, Prüfung, Steuerung) in Bezug auf das 
Outsourcing erfüllen zu können. Darüber hinaus sind die Schlüsselfunktionen bei Bedarf von 
dem jeweiligen Ausgliederungsbeauftragten in dessen Prüftätigkeit (zumindest) informatorisch 
einzubinden. 
 
 

B.8. Sonstige Angaben 

 
B.8.1. Überwachung des Governance-Systems 

Die Risikoanalyse und die Bewertung der Gesamtrisikosituation durch die Risikomanagement-
funktion bestätigt, dass durch das Risikomanagementsystem die sich für den Versicherungsbe-
trieb ergebenden Risiken wirksam kontrolliert und gesteuert werden können. Bis zur Erstellung 
dieses Berichts sind keine besonderen Ereignisse und Risiken bekannt, die den Fortbestand des 
Unternehmens gefährden. 
 
Das bestehende Governance-System wurde auch im Geschäftsjahr weiter an die Anforderun-
gen aus Solvency II angepasst. Dazu wurden die geforderten schriftlichen Leitlinien aktualisiert 
und vom Vorstand verabschiedet. Die Schnittstellen zwischen den einzelnen Schlüsselfunktio-
nen sowie Informations- und Berichtswege sind in den einzelnen Leitlinien formuliert. Um die 
Einhaltung und Umsetzung der in den Leitlinien festgelegten Verfahren und Prozesse sicherzu-
stellen, wurden diese in das Interne Kontrollsystem integriert und dokumentiert. 

 
B.8.2.  Angemessenheit und Wirksamkeit des Governance-Systems 

Der Prüfungsbericht der Internen Revision zum Governance-System dient als Grundlage für die 
interne Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Governance-Systems. Der 
zwischen den vier Schlüsselfunktionen abgestimmte Berichtsentwurf wurde dem Vorstand als 
Grundlage für die interne Überprüfung des Governance-Systems zur Verfügung gestellt und in 
der Strategie- und Risikositzung des Vorstands im Beisein der Schlüsselfunktionen diskutiert.  
 
Zusammengefasst hat die interne Überprüfung des Governance-Systems durch den Vorstand 
ergeben, dass das Governance-System angemessen und wirksam ist. Die einzelnen Elemente 
und Strukturen sind vorhanden. Die Anforderungen aus Solvency II sind erfüllt, die jährliche 
Überprüfung gewährleistet dies dauerhaft. 
 
Mit diesen Ausführungen sind die wesentlichen Informationen zum Governance-System umfas-
send dargestellt. 
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C. Risikoprofil 

RisikokategorienRisikokategorienRisikokategorienRisikokategorien        31.12.201631.12.201631.12.201631.12.2016    Qualitative ErgebnisseQualitative ErgebnisseQualitative ErgebnisseQualitative Ergebnisse    

Risikotragfähigkeit: 
 

ASM 

SCR 

ASM/SCR 

355,1 Mio. EUR 

93,2 Mio. EUR 

381% 

• Mit einer Solvabilitätsquote von 381% verfügt der BGV über eine sehr gute Risikotragfähigkeit. 
• Der Vergleich mit den ORSA-Berechnungen zeigt, dass die Standardformel unser Risikoexposure ausreichend 

sicher und damit angemessen quantifiziert. Die ORSA-Berechnungen zeigen, dass auch die in der Standardformel 
nicht quantifizierten Risiken sicher bedeckt werden können. 

1. Versicherungstechnisches Risiko 
 

SCR* 29,6 Mio. EUR • Versicherungstechnischer Nettoverlust vor Schwankungsrückstellung und ähnliche Rückstellungen von -0,6 Mio. 
EUR. 

• Es erfolgte eine Entnahme aus der Schwankungsrückstellung in Höhe von ca. 4,8 Mio. EUR.  

2. Marktrisiko 
 

SCR* 59,2 Mio. EUR • Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Aktienquote von 9,6%. Einhaltung der strategisch maximalen Aktienquote. 
• Rückgang der Bewertungsreserven bei Festverzinslichen Wertpapieren um ca. 1,0 Mio. EUR (-8%). 
• Verbreiterung der Diversifikation durch Fondsanlagen in außerdeutsche Anleihen. Festgelegtes Maximum für 

Konzentrationsrisiko wird nicht überschritten. 

3. Kreditrisiko 
 

SCR* 2,4 Mio. EUR • Staatsschuldenkrise- und Eurokrise weiterhin nicht beendet. Bei starken Negativentwicklungen sind auch beim 
BGV indirekt wirkende Risiken in wesentlichem Umfang nicht auszuschließen. 

• Anteil an außerdeutschen Staats- u. Unternehmensanleihen weniger als 15 Prozent des Kapitalanlagebestandes. 

4. Liquiditätsrisiko 
 

Freies ASM** 
(ASM - SCR) 

261,9 Mio. EUR • Hohe Liquiditätsüberdeckung vor allem in den ersten Jahren. Hoher Anteil von 48,9% an Kapitalanlagen mit einge-
schränkter Liquidität aufgrund strategischer Anlagen bzw. Beteiligungen.  

• Gestiegene Duration der festverzinslichen Wertpapiere im Gesamtbestand. 

5. Operationelles Risiko 
 

SCR 2,0 Mio. EUR • Die Dokumentation zum Internen Kontrollsystem (IKS) wird mit Hilfe der Prozessliste neu strukturiert. 
• IT-Risiken latent vorhanden und nach Expertenschätzung auf konstant sicherem Niveau. 

6. Strategische Risiken 
 

Freies ASM** 
(ASM - SCR) 

261,9 Mio. EUR • Sinkende Kapitalanlageerträge aufgrund der Zinsentwicklung erhöhen Druck auf Kosten und Versicherungstech-
nik. 

• Die Kostenquote im Konzern ist leicht gestiegen, liegt aber weiterhin unter der strategischen Grenze. 
• Verschmelzung der BadAllg auf die BGV AG erfolgreich umgesetzt. 

7. Reputationsrisiken 
 

Freies ASM** 
(ASM - SCR) 

261,9 Mio. EUR • Beschwerdemanagement ist Bestandteil der kundenorientierten Konzernstrategie und erfüllt die Vorgaben der 
BaFin gemäß deren Sammelverfügung. 

• Der Risikoindikator aus der Relation Gesamtanzahl an Beschwerden zu angenommenen Calls beläuft sich im Kon-
zern auf 1,3 ‰ und liegt unter der max. Grenze von 4‰. 

 
*   Das benötigte Risikokapital wurde unter Berücksichtigung der Diversifikation, proportional zur Risikokapitalallokation auf die Risikokategorien zurückverteilt. 
** Die übersteigenden Eigenmittel stehen für die unter ORSA zusätzlich quantifizierten Risikokategorien (Liquiditätsrisiken, strategische Risiken und Reputationsrisiken) zur Verfügung. 
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RisikotragfähigkeitRisikotragfähigkeitRisikotragfähigkeitRisikotragfähigkeit    

StandardformelStandardformelStandardformelStandardformel 

Das zentrale Ziel des BGV besteht darin, die hohe Unternehmenssicherheit zu erhalten. Dieses 
Ziel kann durch eine zu geringe Eigenmittelausstattung oder durch zu hohe eingegangene Risi-
ken gefährdet werden. Daher beachtet der BGV die Risiken einer zu geringen Ertragserzielung 
und des Eintritts von hohen Verlusten aus den einzelnen Risikokategorien besonders. Neben 
speziellen Festlegungen zur Risikobegrenzung stehen dem BGV Konzern das Limitsystem und 
die Solvenzkapitalbedarfsplanung zur Risikosteuerung zur Verfügung. 

 

KOMMENTIERUNG 

Risikoanalyse: 
/ Der Vergleich mit unserer internen Gesamtsolvabilitätseinschätzung im Rahmen des ORSA 

zeigt, dass die Standardformel unser Risikoexposure ausreichend sicher und damit ange-
messen quantifiziert. 

/ Erwartungsgemäß wirkt sich die interne Risikobewertung der Staatsanleihen mit den nach 
Ratingklassen gestaffelten Risikofaktoren risikoerhöhend im Spread- und Konzentrationsri-
siko aus. 

/ Die interne Risikoeinschätzung des Prämien- und Reserverisikos wirkt sich in einigen Teil-
kategorien SCR-mindernd, in anderen SCR-erhöhend aus. In Summe ergibt sich eine Risi-
koreduktion. 

/ Starke Minderung des SCR durch die eigene Einschätzung der Katastrophenrisiken. Auf-
grund der Ausrichtung der Rückversicherungsstruktur auf die interne Einschätzung ergibt 
sich netto ein deutlich reduziertes Risiko. 

/ Die Eigenmittel nach Standardformel belaufen sich zum 31.12.2016 auf 355,1 Mio. EUR. 
Diese sind alle der Eigenmittelklasse Tier 1 zugeordnet. In Relation zum benötigten Risiko-
kapital von 93,2 Mio. EUR. ergibt sich die aufsichtsrechtliche Solvabilitätsquote gemäß Sol-
vency II von 381% sowie eine Bedeckung der Mindestkapitalanforderung von 1.523%. 

/ Der BGV verfügt damit über eine sehr gute Eigenmittelausstattung zur Bedeckung der 
eingegangenen Risiken. 

/ Das größte Risiko im BGV ist das Marktpreisrisiko (59,2 Mio. EUR.). Dies ist vor allem durch 
die Beteiligungen an den Tochterunternehmen begründet. 

 
Managementmaßnahmen: 
/ Beobachtung der Limitauslastung und der Eigenmittelentwicklung. 
/ Operationelle Risiken werden über qualitatives Risikomanagement gesteuert. 
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Managementmaßnahmen: 
/ Weiterhin stringentes Kosten-Controlling. 
/ Controlling der Versicherungstechnik durch vierteljährliche Geschäftsanalyse. 
/ Verfolgung der Wettbewerbssituation auf dem Kommunalversicherungsmarkt. 

C.1. Versicherungstechnische Risiken 

WertbeitragWertbeitragWertbeitragWertbeitrag    
PrämienPrämienPrämienPrämien----    und Reserverisikound Reserverisikound Reserverisikound Reserverisiko    
RückversicherungsstrukturRückversicherungsstrukturRückversicherungsstrukturRückversicherungsstruktur    

Versicherungstechnische Risiken setzen sich aus dem Prämien- und Reserverisiko zusammen. 
Die Tarifgestaltung, das Schadenmanagement und die Rückversicherung werden so ausge-
richtet, dass unter Einbezug sonstiger Risikobestandteile – insbesondere des Kostenrisikos – 
möglichst versicherungstechnische Gewinne erwirtschaftet werden. 
 

KOMMENTIERUNG 

Risikoanalyse: 
/ Versicherungstechnisches Risiko in Höhe von 29,6 Mio. EUR.  
/ Der Wertbeitrag als Kennzahl für eine Bruttobetrachtung der Ertragslage ermittelt sich 

aus der Differenz zwischen den eingenommenen Beiträgen und den geleisteten Zahlun-
gen sowie den zu Marktwerten bewerteten Rückstellungen. Dieser Wertbeitrag ist im 
Vergleich zum Vorjahr um 11% auf ca. 9,2 Mio. EUR gestiegen. 

/ Die Rückversicherungsstruktur ist so ausgelegt, dass sie dazu beiträgt, über die Jahre 
hinweg ein stabiles, wenig volatiles Nettoergebnis zu erreichen. Risiken in der Allgemei-
nen Haftpflicht und der Kraftfahrthaftplicht werden durch den Allgemeinen Kommunalen 
Haftpflicht-Ausgleich (AKHA) begrenzt, können aber Ergebnisschwankungen in der han-
delsrechtlichen Rechnungslegung verursachen. Das hohe Schadenpotential in der kom-
munalen Haftpflichtversicherung und im AKHA ist im Blick. 

/ Leichte Abwicklungsverluste beim BGV. Resultiert vor allem aus der Allgemeinen Haft-
pflicht, insbesondere aus der Diskontierung des Rentendeckungskapitals mit einem gerin-
geren Zinssatz. Dies bewirkt eine Erhöhung der Sicherheitsmittel. 

/ Die Netto-Gesamtschadenquote beläuft sich zum 31.12.2016 auf 87,6%. 
/ BGV erzielt einen versicherungstechnischen Nettoverlust in Höhe von ca. -0,6 Mio. EUR.  
/ Es erfolgte eine Entnahme aus der Schwankungsrückstellung in Höhe von ca. 4,1 Mio. 

EUR. 
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C.2. Marktrisiko 

StressStressStressStressteststeststeststests    

Entwicklung der Marktwerte und Bewertungsreserven bei KapitalanlagenEntwicklung der Marktwerte und Bewertungsreserven bei KapitalanlagenEntwicklung der Marktwerte und Bewertungsreserven bei KapitalanlagenEntwicklung der Marktwerte und Bewertungsreserven bei Kapitalanlagen    

Kuponstruktur Kuponstruktur Kuponstruktur Kuponstruktur NominalanlagenNominalanlagenNominalanlagenNominalanlagen    

Anlagen in fremder WährungAnlagen in fremder WährungAnlagen in fremder WährungAnlagen in fremder Währung    

Risiko der Reduktion des zur Bedeckung der Verpflichtungen benötigten Vermögens. Verrin-
gerte Bewertungsreserven schmälern die Risikotragfähigkeit sowie die bilanzielle Ausgleichs-
fähigkeit bei Ertragsrückgang. Mindestrendite und Begrenzung der Auswirkungen negativer 
Kapitalmarktentwicklungen auf den BGV als Ziel.  
 

KOMMENTIERUNG 
Risikoanalyse: 
/ Marktrisiko in Höhe von 59,2 Mio. EUR. 
/ Anstieg des Wertverlustes beim Stressszenario festverzinsliche Wertpapiere um 31,4% 

aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Duration. Der Stresstest setzt sich zu-
sammen aus einem Rückgang der Aktien um 30%, einem Wertverlust der Beteiligungen 
und verbundene Unternehmen um 15% und einem Zinsanstieg um 2%. 

/ Die Aktienquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 9,6% gestiegen und liegt damit 
weiterhin unter der strategisch festgelegten maximalen Aktienquote. Hohe Bewertungs-
reserven auf Aktien führen zu geringem Abschreibungsrisiko. 

/ Die Bewertungsreserve bei festverzinslichen Wertpapieren um ca. 1,0 Mio. EUR (-8%) 
zurückgegangen und beträgt ca. 11,9 Mio. EUR (3,1% des KA-Bestandes). 

/ Anstieg des Anteils von Wertpapieren mit Kupon < 1 Prozent. Dadurch ist ein weiterer 
Rückgang der Kapitalanlageergebnisse zu erwarten. 

/ Anteil an Fremdwährungen konstant geblieben. 
 
Managementmaßnahmen: 
/ Erhöhung der Duration durch Nutzung von Marktchancen im Zinsbereich. 
/ Buy-and-hold-Strategie bei Zinspapieren unter Beachtung der aktuellen Zinssituation und 

der Laufzeiten. 
/ Breite Diversifikation des Anlageportefeuilles. 
/ Erhöhung der maximalen Aktienquote in 2017 sowie enge Fondssteuerung. 
/ Vermeidung starker Schwankungen im Kapitalanlageergebnis. 
/ Anlagestrategie für 2017 erstellt. 
/ Verstärkte Einbindung des Risikomanagements in den Anlageprozess. 
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C.2.1. Konzentrationsrisiken 

EmittentenEmittentenEmittentenEmittenten    
BestandszusammensetzungBestandszusammensetzungBestandszusammensetzungBestandszusammensetzung    

Um das Konzentrationsrisiko zu begrenzen, ist ein risikostrategisches Maximum für Anlagen pro 
Emittent festgelegt. Um die aus der Versicherungstechnik resultierenden Konzentrationsrisiken 
tragen zu können, soll bei Spitzenrisiken bewusst auf angemessenen Rückversicherungsschutz 
geachtet werden. 
 

KOMMENTIERUNG  
Risikoanalyse: 
/ Konzentrationsrisiko in Höhe von 0,8 Mio. EUR. 
/ Das festgelegte risikostrategische Maximum für Emittenten wird nicht überschritten.  
/ Im Maximum sind 2,6% des KA-Bestands bei einer für die Risikostrategie relevanten Ad-

resse angelegt. 
/ Abhängigkeit der Kapitalanlagen vom Finanzsektor durch Anlagen in Festverzinsliche 

Wertpapiere und Aktien. 
/ In der Versicherungstechnik birgt die regionale Konzentration generell das Risiko von Ku-

mulereignissen im Elementarschadenbereich. 
/ Der Sachbestand mit 43,4% und der Haftpflichtbestand mit 29,1% haben den höchsten 

Anteil am Gesamtgeschäft. Gute Diversifikation durch unterschiedliche versicherungs-
technische Risiken im Sachbestand. Konzentrationsrisiken werden am ehesten in der All-
gemeinen Haftpflicht gesehen. Durch die Verbuchungssystematik des Allgemeinen Kom-
munalen Haftpflicht-Ausgleichs können sich starke Auswirkungen auf die handelsrechtli-
che Erfolgsrechnung ergeben. 

/ Der Bestandsbeitrag gesamt ist im Vergleich zum Jahresende 2015 um 5,4% gestiegen und 
beläuft sich zum 31.12.2016 auf 56,7 Mio. EUR 

 
Managementmaßnahmen: 
/ Im Rahmen der Kapitalanlagestrategie wird als geplante Risikosteuerungsmaßnahme ver-

stärkt auf Diversifikation geachtet. 
/ Exponierte Gefahren aus der Versicherungstechnik und solche mit Kumulcharakter werden 

angemessen rückversichert und regelmäßig überwacht. 
/ Risikoarmes und wenig schwankungsanfälliges Geschäft wird bis zu definierten Eigenbe-

haltsgrenzen möglichst selbst getragen. 
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C.3. Kreditrisiko 

Bonitätsstruktur Fixed IncomeBonitätsstruktur Fixed IncomeBonitätsstruktur Fixed IncomeBonitätsstruktur Fixed Income    
StaatsStaatsStaatsStaats----    und und und und UnternehmensanleihenUnternehmensanleihenUnternehmensanleihenUnternehmensanleihen    
ifoifoifoifo----GeschäftsklimaindexGeschäftsklimaindexGeschäftsklimaindexGeschäftsklimaindex    

Zur Beurteilung des Kreditrisikos wird die Bonitätsstruktur der festverzinslichen Wertpapiere 
betrachtet. Die Rentenengagements werden grundsätzlich im Investment-Grade-Bereich inves-
tiert und weisen daher eine gute Bonität auf. Der Anlageausschuss kann in Form von Ausnah-
men und unter Einbindung des Risikomanagements auch Rentenengagements in der Ratingka-
tegorie Non Investmentgrade speculative (BB) beschließen. 
 

KOMMENTIERUNG  
Risikoanalyse: 
/ Kreditrisiko in Höhe von 2,4 Mio. EUR. 
/ Durch breitere Diversifikation verringern sich die Höhen der Einzelrisiken. Sie dehnen sich 

jedoch inhaltlich auf mehrere Risikobereiche aus. 
/ 90,7% der Renten-Investitionen im Gesamtbestand weisen ein Rating im Investment-Grade-

Bereich auf. Das Ausfallrisiko für die 7,9% der Anlagen ohne Rating wird durch eine interne 
Bonitätseinschätzung als begrenzt bewertet. 1,4% der Anlagen mit Non Investment specu-
lative (BB) in Höhe von 2,2 Mio. EUR im Bestand. 

/ Für die eigene Kreditrisikobewertung setzen wir einen entsprechenden Prüfungsprozess 
ein, der für die verschiedenen Wertpapierarten jeweils definierte volkswirtschaftliche Fak-
toren betrachtet, die so eine Plausibilisierung der externen Ratingeinstufungen erlauben. 

/ Staatsschulden- und Eurokrise weiterhin nicht beendet. Anteil an außerdeutschen Staats- 
und Unternehmensanleihen weniger als 15 Prozent des Kapitalanlagebestandes. Bei star-
ken Negativentwicklungen im Euroraum sind auch auf den BGV indirekt wirkende Risiken 
in wesentlichem Umfang nicht auszuschließen. 

/ Der Geschäftsklimaindex von ifo zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine Aufwärtsbewegung 
von 108,7 auf 111,0. 

 
Managementmaßnahmen: 
/ Vorausschauender Erwerb mit Blick auf die Reduktion der Sicherung durch den Einlagesi-

cherungsfonds. Keine Anlagen oberhalb der Sicherungsgrenzen bis zum Ablauf der Papie-
re. 

/ Enge Verfolgung der Staatsschuldenkrise und Abstimmung mit dem Fondsmanagement. 
/ Analyse der Anlagetätigkeit und –planung mit externer Unterstützung. 
/ Regelmäßige Aktualisierung des internen Ratingprozesses. 
/ Beobachtung der Solidität der Rückversicherer und angemessene Streuung der Abgaben 

sowie Aktualisierung der Rückversicherungsstrategie. 
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C.4. Liquiditätsrisiko 

LiquiditätLiquiditätLiquiditätLiquidität    
RestlaufzeitenstrukturRestlaufzeitenstrukturRestlaufzeitenstrukturRestlaufzeitenstruktur    ////    FälligkeitenstrukturFälligkeitenstrukturFälligkeitenstrukturFälligkeitenstruktur    
DurationDurationDurationDuration    

Das Risiko besteht darin, dass zu den relevanten Zeitpunkten nicht genügend liquide Mittel 
vorhanden sind, um den Verpflichtungen nachzukommen. Sichere Liquiditätsausstattung als 
Ziel verfolgt. 
 

KOMMENTIERUNG  
Risikoanalyse: 
/ Die Analyse der Restlaufzeiten- bzw. Fälligkeitenstruktur lässt keine besonderen Risiken 

im Aktiv/ Passiv-Verhältnis erkennen. 
/ Hoher Liquiditätsüberschuss in den ersten 10 Jahren lässt Fälligkeitslücken in den Folge-

jahren sicher bedecken. Die Marktwerte der Spezialfonds sind in der Restlaufzeitenstruk-
tur und bei der Duration berücksichtigt. Der erhöhte Anteil an nicht liquiden Beteiligungen 
beschränkt die Überdeckung der Verpflichtungen. 

/ Erhöhung der Duration der festverzinslichen Wertpapiere im Gesamtbestand vor allem 
durch Anlagetätigkeiten in den Fonds. 

/ Hoher Anteil von 48,9% an Kapitalanlagen mit eingeschränkter Liquidität aufgrund strate-
gischer Anlagen bzw. Beteiligungen. 

 
Managementmaßnahmen: 
/ Fortführung des Projekts zur Verbesserung der Darstellung der Liquiditätsströme und der 

Liquiditätsplanung. 
/ In 2017 weitere Erhöhung der Duration durch Nutzung von Marktchancen im Zinsbereich 

geplant.  
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C.5. Operationelles Risiko 

ProzessrisikoProzessrisikoProzessrisikoProzessrisiko    
ITITITIT----SicherheitSicherheitSicherheitSicherheit    
PersonalrisikoPersonalrisikoPersonalrisikoPersonalrisiko    
SonstigeSonstigeSonstigeSonstige    

Unter operationalen Risiken sind mögliche Verluste zusammengefasst, die sich aus der Unan-
gemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen ergeben 
können. Ziel des BGV ist es, einen ordnungsgemäßen, effizienten und störungsfreien Arbeits-
ablauf zu gewährleisten. 
 

KOMMENTIERUNG  
Risikoanalyse (Konzern): 
/ Die generelle Bedrohungslage in den Bereichen: Technisches Versagen (Hardwaredefekt, 

Materialermüdung, etc.), Katastrophen (Brand, Wassereinbruch, etc.), Organisatorische 
Mängel (unzureichendes Berechtigungskonzept, unzureichende Vertreterregelung, etc.), 
und Handhabungsfehler (Fehlbedienung, Irrtum, Nachlässigkeit, etc.) ist konstant geblie-
ben bzw. teilweise leicht angestiegen, was vor allem auf die zunehmende Komplexität der 
eingesetzten IT-Systeme zurückzuführen ist. 

/ IT-Risiken im Unternehmen latent vorhanden und nach Expertenschätzung auf konstant 
sicherem Niveau. Gesamtverfügbarkeit der IT-Services auf 99,3% gestiegen. 

/ Die Web Application Firewall ist seit Mai 2016 produktiv. Die Anzahl geblockter Zugriffe im 
Zeitraum Mai bis Jahresende beläuft sich auf 165.232. 

/ Anzahl Funde durch lokale Virenscanner 750 p.a.. SPAM-Aufkommen von 80% im Vorjahr 
auf 82% der eingehenden Mails leicht angestiegen. Anzahl der eingehenden Mails nach 
Filterung (netto) ebenfalls leicht erhöht. 

/ Ausbau der regelmäßigen Sensibilisierung der Mitarbeiter für IT-Sicherheit, maßgeblich 
über Publikationen im Intranet, um sicherheitsbewusstes Handeln aller Mitarbeiter zu för-
dern. 

/ Die Dokumentation zum Internen Kontrollsystem (IKS) wird mit Hilfe der Prozessliste neu 
strukturiert. 

/ Einschätzung der Compliancerisiken in den Themen Geldwäsche und Kartellrecht auf-
grund der möglichen Strafhöhe bei Verstoß. 

/ Demographie in Bezug auf Kunden und Mitarbeiter im Blick. 

 
Managementmaßnahmen: (Konzern) 
/ Dem Cyber-Risiko wird mit Blick auf Kunden- und Mitarbeiterdaten entgegengewirkt. Die 

IT-Risiken und Sicherheitsmaßnahmen werden kontinuierlich und mit Hilfe des IT-
Sicherheitsmanagementteams überwacht und gesteuert. 

/ Nutzung einer technischen Plattform für das IT-Anforderungsmanagement: Menge der 
Entwicklungsaufträge wird als Risikokennzahl in diesem System dokumentiert. 

/ Wesentliche Prozessabläufe und Kontrollmechanismen werden im Internen Kontrollsys-
tem dokumentiert, regelmäßig überprüft und aktualisiert. 

/ Compliance-Managementprozess implementiert: Risikoanalyse durchgeführt und Compli-
ance-Bericht als auch Compliance-Plan erstellt. Damit wird die Umsetzung von externen 
sowie internen Vorgabenänderungen zentral durch die Compliancefunktion unterstützt. 

/ Mit der Einführung der hausweiten Durchführung der operativen Personalplanungsge-
spräche zwischen den Fachbereichen und dem Personalbereich, denen detaillierte Per-
sonalkennzahlen und Volumenermittlungen zu Grunde liegen, erfolgt eine sehr intensive 
Analyse des Personalbestandes hinsichtlich Altersstruktur, Qualifikation, Nachbeset-
zungserfordernisse etc. Diese Gespräche werden jährlich durchgeführt und die Kennzah-
len entsprechend aktualisiert.  

/ Produktives Warenwirtschaftssystem verringert Mitarbeiterausfallrisiko durch Kantinen-
probleme. Pandemieplan liegt vor. Grippeschutzimpfung wurde hausweit angeboten und 
bei interessierten Mitarbeitern durchgeführt. 
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C.6. Andere wesentliche Risiken 

C.6.1. Strategische Risiken 

ErtragslageErtragslageErtragslageErtragslage    
KostenentwicklungKostenentwicklungKostenentwicklungKostenentwicklung    
Aufsichtsrechtliche SolvabilitätAufsichtsrechtliche SolvabilitätAufsichtsrechtliche SolvabilitätAufsichtsrechtliche Solvabilität    

Strategische Risiken beinhalten neben den Gefahren aus der Veränderung des rechtlichen, 
politischen oder gesellschaftlichen Umfeldes auch die Risiken aus dem Vertrieb und Bestand 
sowie Kosten- und Ertragsrisiken. Damit die Unternehmenssicherheit und Wettbewerbsfähig-
keit mit dem Wachstum der Bestände Schritt halten können, wird mittelfristig Wert auf kon-
stante Gesamtkostenquoten und eine angemessene Rentabilität zur Stärkung der Eigenmittel 
gelegt. 
 

KOMMENTIERUNG  
Risikoanalyse: 
/ Combined Ratio von 99,5% lässt hohe Beitragsrückerstattung an Mitglieder zu. Die Netto-

Geschäftsjahres-Schadenquote des BGV beläuft sich auf 81,4%. 
/ Der Kraftfahrtbestand hat einen Anteil von 14,7% am Gesamtbestand und damit einen 

moderaten Einfluss auf das Geschäftsergebnis.  
/ Anstieg der Gesamtkosten im BGV Konzern im Vergleich zum Vorjahr. Hauptursachen sind 

die gestiegenen Personalkosten, die Sachkosten und die Provisionen/ Courtagen, die vor 
allem aus dem Beitragsanstieg resultieren. Kostenquote weiterhin unterhalb der strategi-
schen Obergrenze  

/ Hoher Anteil an Beteiligungen beim BGV beschränkt strategisches Handeln im Kapitalan-
lagebereich. Sinkende Kapitalanlageerträge erhöhen Druck auf Kosten und Versiche-
rungstechnik. 

/ Digitalisierung und Innovation als zentrale strategische Entwicklungsfelder im Blick.  
 
Managementmaßnahmen: 
/ Kontinuierliche Weiterentwicklung des eingeschlagenen Strategieprogramms 
/ Strategieprozess durch Bereichsteuerungsprofile stärker verzahnt und strukturiert. 
/ Intensiver Kontakt zu Kommunen, Unterstützung in versicherungsspezifischen Themen 

und objektive Beratung bei der Wahl des Versicherungsschutzes. 
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C.7. Sonstige Angaben 

Keine Angaben. 

C.6.2. Reputationsrisiken 

KundenzufriedenheitsmanagementKundenzufriedenheitsmanagementKundenzufriedenheitsmanagementKundenzufriedenheitsmanagement    
BeschwerdekennzahlenBeschwerdekennzahlenBeschwerdekennzahlenBeschwerdekennzahlen    

Das Reputationsrisiko stellt ein zusätzliches Verlustrisiko dar, das sich aufgrund der Ver-
schlechterung des Rufes des BGV Konzerns ergeben kann. Reputationsrisiken in Form einer 
negativen Wahrnehmung des BGV Konzerns in der Öffentlichkeit sind grundsätzlich zu vermei-
den. Ziel ist es, eine hohe Kundenzufriedenheit zu erhalten. 
 

KOMMENTIERUNG  
Risikoanalyse (BGV Konzern): 
/ Das Beschwerdemanagement ist Bestandteil der kundenorientierten Konzernstrategie. Es 

erfüllt die Vorgaben der BaFin gemäß deren Sammelverfügung „Beschwerdemanagement 
und Beschwerdebearbeitung bei Versicherungsunternehmen“ und des ergänzenden 
Rundschreibens 03/2013 (VA) „Mindestanforderungen an die Beschwerdebearbeitung 
durch Versicherungsunternehmen“. Die Leitlinie zum Beschwerdemanagement legt 
Grundsätze und Prozesse zum organisatorischen Ablauf bei der Bearbeitung von Be-
schwerden und deren Dokumentation fest.  

/ Gemäß Definition liegt die Anzahl der erfassten Beschwerden bei 438. 
/ Der Risikoindikator aus der Relation Gesamtanzahl an Beschwerden zu angenommenen 

Calls beläuft sich zum 31.12.2016 auf 1,3‰ und damit einem sehr niedrigen Niveau. 
/ In diesem wie auch im vorliegenden Berichtszeitraum wurde die Mehrzahl der Beschwer-

den (84%) innerhalb einer Bearbeitungsdauer von „2-14 Tage“ bearbeitet und erledigt. 
/ Zum 31.12.2016 liegt die telefonische Erreichbarkeit im Kundenservice bei 92%. 
/ Aktiver Umgang mit Social Media birgt Chancen und Risiken. Anzahl der Beschwerden 

über die BGV-Social-Media-Plattformen von 6 auf 8 erhöht. 
 
Managementmaßnahmen: (Konzern) 
/ Im BGV Konzern wird ein aktives Beschwerdemanagement über das Kunden-

Zufriedenheits-Management (KZM) gesteuert. 
/ Eine Notfallplanung für Reputationsrisiken liegt vor, die dazu dient, auf Presseanfragen 

vorbereitet zu sein und risikosteuernd agieren zu können. Dieser Notfallplan unterstützt 
vor allem das Reaktionsvermögen und die Geschwindigkeit einer wirkungsvollen Presse-
arbeit. 
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D. Bewertung für Solvabilitätszwecke 

Nachfolgend werden für den Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband die Aktiva und 
Passiva der Solvency II-Bilanz im Vergleich zur HGB-Bilanz zum Stichtag 31.12.2016 sowie die 
sich daraus ergebende Differenzbeträge dargestellt: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


